
Satzung neu 

Förderverein der Astrid-Lindgren-Grundschule Horstmar e.V. 

Satzung (neu) 
 
§ 1 Name und Sitz 
(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein der Astrid-Lindgren-Grundschule in Horstmar e.V.“. 
(2)  Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Steinfurt eingetragen. 
(3)  Der Verein hat seinen Sitz in Horstmar. 
(4)  Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
(2) Zweck ist die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Bildung, Erziehung und Jugendhilfe für 

die Astrid-Lindgren-Schule in Horstmar, z.B. durch 
 Beschaffung von Lern-, Lehr-, Therapie-, Sport- und Unterrichtsmaterialien und 

Gerätschaften, sowie medialer Ausstattung für Schule und Unterricht 
 Beschaffung von Materialien und Gerätschaften für die Pausenzeiten und den betreuten 

Nachmittagsbereich 
 Förderung von Schulwanderungen, Studienfahrten, Schullandheimaufenthalten 
 Schüleraustausch und Unterricht an außerschulischen Lernorten 
 Einzelfallförderung von Schülerinnen im sozialen Sinne 
 Förderung der Schule bei der Durchführung ihrer erzieherischen Aufgaben 
 Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der Schule  
 Pflege der Tradition und des Schullebens  
 Förderung von Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften  
 Förderung der Elternmitarbeit  
 Förderung, Einrichtung und Betrieb von Schulbibliothek, Wissensräumen, Medienräumen 

und sozialen Trainings- und Beratungsräumen  
 Förderung der Inklusion  
 Förderung lernschwacher und begabter Schülerinnen  
 Förderung der ,,Gesunden Schule"  
 Unterstützung der Schule in den Beziehungen zum Schulträger  
 Förderung von Schulzeitungen, Netz- und Netzwerkauftritten der Schulgemeinschaft  
 Finanzierung und ggf. Einstellung von Hilfskräften, die in Abstimmung mit der Schulleitung, 

die pädagogischen, fachlichen oder organisatorischen Anliegen der Schule unterstützen 
 Unterstützung von kulturellen und anderen außerfachlichen Veranstaltungen der Schule, wie 

z.B. Schulfesten, Sportfesten, Theater- und Musikaufführungen, Tage der offenen Tür/Schule, 
Beteiligung an kommunalen Festen und Veranstaltungen  

 Förderung der Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen, wie z.B. anderen 
Schulen, Hochschulen, mit der Wirtschaft, mit Kirchen, mit Einrichtungen der Jugendpflege, 
Institutionen der innerdeutschen oder internationalen Zusammenarbeit   

 Unterstützung und ggf. Durchführung von Vorträgen und Fachtagungen, die den Schülern, 
den Lehrern und anderem Personal der Schule dienlich sind 

 Unterstützung, Einwerbung von Drittmitteln und die Trägerschaft von Schulprojekten  
 Unterstützung wohltätiger Organisationen und - mit der Schule partnerschaftlich 

verbundener - gemeinnütziger Vereine (auf Basis entsprechender Beschlüsse der 
Schulkonferenz, z.B. zur Verwendung der Einnahmen aus Schulfesten, Sponsorenläufen o. ä.)  

(3) Aus Mitteln des Vereins dürfen nur solche Ausgaben bestritten werden, für deren Deckung der 
Schulträger, sonstige staatliche oder behördliche Stellen, Sozialträger (Arge), Betreuungsträger, 



Lehrer, Eltern und Sponsoren nicht zuständig sind. Der Förderverein kann jedoch kurzzeitig in 
Vorleistung treten. 

(4) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden, Beiträge, 
Umlagen, Zuschüsse, sonstige Zuwendungen und weiterer erwirtschafteter Überschüsse und 
Gewinne sowie deren Weiterleitung zur Förderung der steuerbegünstigten Zwecke im Sinne des 
Absatzes 1.  

(5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(6) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

(7) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

“Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. In seiner Eigenschaft als Förderverein im 
Sinne des § 58 AO verwendet er die ihm zur Verfügung stehenden Mittel ausschließlich zur 
Förderung der in § 2 genannten steuerbegünstigten Zwecke.   

 
§ 4 MitgliedschaŌ 
(1)  Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die bereit ist, Ziele und 

Satzungszwecke nachhaltig zu fördern. Besonders die Eltern der Schülerinnen und Schüler sowie 
Freunde und Gönner der Astrid-Lindgren-Schule in Horstmar sind für die Mitgliedschaft zu 
gewinnen. 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch 
besteht nicht. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne Angabe von 
Gründen schriftlich mitgeteilt werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung 
der/des gesetzlichen Vertreter/s. 

(3)  Die Vorstandsmitglieder sind Mitglieder von Amts wegen. 
(4)  Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu 

fördern und den Verein in angemessener und ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 
(5) Die die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, Ausschluss aus dem Verein sowie Tod des 

Mitglieds. 
(6) Der freiwillige Austritt eines Mitglieds kann jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich erklärt 

werden. Er ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. 
(7) Der Ausschluss aus dem Verein ist mit sofortiger Wirkung dann möglich, wenn ein wichtiger 

Grund vorliegt. Als wichtiger Grund gilt der grobe Verstoß gegen die Satzung, insbesondere den 
Satzungszweck oder die Vereinsinteressen. 

(8) Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder, nachdem dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit zur Stellungnahme 
gewährt worden ist. Eine Stellungnahme hat innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung über 
den beabsichtigten Vereinsausschluss zu erfolgen. 

(9)  Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil am Vereinsvermögen 
oder einer Beitragsrückerstattung. 

 
§ 5 Beiträge 
(1) Der Mitgliedbeitrag ist seiner Höhe nach nicht begrenzt. Er beträgt mindestens 12,50 € jährlich. 

Der Beitrag soll im Einzugsverfahren auf das Konto des Fördervereins eingezahlt werden.  
(2) Über die Einnahmen und Ausgaben hat der Kassenwart prüfungsfähige Unterlagen zu führen, die 

einmal jährlich durch zwei von der Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfer überprüft 
werden. 

 



  
§ 6 Rechte der Mitglieder 
(1) Mitglieder können ab dem 16. Lebensjahr wählen und ab dem 18. Lebensjahr gewählt werden. 
(2) Mitglieder, die noch nicht volljährig sind, haben, mit Ausnahme der Regelung in § 6 Nr. 1 der 

Satzung, kein Stimm- und Wahlrecht. Eine Vertretung durch ihre Eltern oder sorgeberechtigte 
Personen bei Abstimmungen und Wahlen ist nicht möglich. Noch nicht volljährigen Mitgliedern 
stehen das Rede- und Anwesenheitsrecht in den Mitgliederversammlungen zu. 

(3) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und zur Mitgliederversammlung Anträge zu 
unterbreiten. 

(4) Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem Vorstand sechs Wochen vor der 
Mitgliederversammlung eingereicht werden. 

(5) Die Mitglieder wählen den Vorstand. Eine Übertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen. 
 
§ 7 Organe des Vereins 
(1) Organe des Vereins sind: 

1. der Vorstand, 
2. die Mitgliederversammlung.  

 
§ 8 Vorstand 
(1) Der geschäftsführende Vorstand im Sinne des § 26 BGB setzt sich aus drei Mitgliedern 

zusammen, welche den Verein gerichtlich und außergerichtlich vertreten: 
• dem/der Vorsitzenden 
• dem/der Kassenwart/in 

(Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden) 
 dem/der Schriftführer/in 

(2) Vorstandsmitglieder können nur natürliche, volljährige Personen sein. 
(3) Es gilt das Vieraugenprinzip. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur Vertretung 

des Vereins berechtigt. 
(4) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben 

sowie alle die Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan 
zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Geschäftsführung des 

Vereins nach der Vereinssatzung, 
 die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der 

Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter. 
(2) Die Mitglieder des Vorstandes werden für 2 Jahre gewählt und bleiben so lange im Amt, bis 

ein neuer Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt wird.  
(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so kann 

sich der Vorstand selbst durch Zuwahl ergänzen. Das hinzu gewählte Vorstandsmitglied hat 
die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Vorstandsmitglieder. 

(4) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der 
Vorsitzende und im Verhinderungsfalle sein Vertreter nach Bedarf einlädt. Im Einzelfall kann 
der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über einzelne Gegenstände im 
Umlaufverfahren per E-Mail erfolgt. Es gelten, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt 
wird, die Bestimmungen dieser Satzung. Der Vorsitzende legt die Frist zur Zustimmung zu 
einer Beschlussvorlage im Einzelfall fest. 

(5) Der Vorstand kann besondere Vertreter gem. § 30 BGB bestellen und abberufen sowie deren 
Wirkungskreis bestimmen.  

(6) Der Vorstand kann mit Beschluss mit einfacher Mehrheit Vorstandsmitglieder und 
ehrenamtlich für den Verein nach dieser Satzung tätige Personen ihres Amtes entheben, 
wenn eine Verletzung von Amtspflichten der Tatbestand der Unfähigkeit zur 
ordnungsgemäßen Amtsausübung vorliegt. Dem Betroffenen ist vor der Entscheidung 



rechtliches Gehör zu gewähren. Gegen eine ordnungsgemäße Entscheidung des Vorstandes 
über die Amtsenthebung steht dem Betroffenen kein Rechtsmittel zu. 

(7) Der Vorstand ist ermächtigt Satzungsänderungen durchzuführen, die vom zuständigen 
Amtsgericht als Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zur Erlangung bzw. dem 
Erhalt der Gemeinnützigkeit gefordert werden. Es darf sich um keine Beschlüsse handeln, die 
den Zweck oder die Aufgaben dieser Satzung ändern. Die Änderungen dürfen ausschließlich 
den geforderten Bedingungen dieser Ämter entsprechen. Der Beschluss muss einstimmig 
herbeigeführt und die Änderungen müssen der nächsten Mitgliederversammlung zur 
Kenntnis gegeben werden. 

(8) Das Amt / Die Ämter des Vereinsvorstandes wird / werden ehrenamtlich ausgeübt.  
(9) Die Schulleitung und der/die Schulpflegschaftsvorsitzende sind beratende Mitglieder des 

Vorstands ohne Vertretungsberechtigung – insofern sie nicht bereits gewählte Mitglieder des 
Vorstands sind. 

(10) Im Fall eines Komplettausfalls des Vorstands beruft die Schulleitung innerhalb von 14 Tagen 
eine Mitgliederversammlung zur Wahl eines neuen Vorstands ein. 

(11) Die gewählten Vorstandmitglieder haften nur gemäß §31 a BGB. 
 
§ 9 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben soweit diese nicht dem Vorstand 

obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 
 Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes; 
 Entlastung des Vorstandes; 
 Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer;  
 Änderung der Satzung (sofern Änderung Vorstandswahlen betreffen, werden sie vor den 

Wahlen durchgeführt);  
 Erlass von Ordnungen; 
 Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder; 
 Auflösung des Vereins. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung soll im ersten Halbjahr eines jeden Jahres stattfinden. 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung - für deren Berufung und Durchführung die 
gleichen Bestimmungen gelten wie für die ordentliche Mitgliederversammlung - ist einzuberufen, 
wenn der Vorstand die Einberufung aus wichtigem Grund beschließt oder ein Drittel der 
Mitglieder schriftlich dies unter Angabe der Gründe vom Vorstand verlangt. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen und 
unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die Kommunikation im Verein kann 
in Textform (auch mittels elektronischer Medien) erfolgen. Mitteilungen jeglicher Art gelten als 
zugegangen, wenn sie an die dem Verein bekannt gegebene Anschrift oder E-Mail-Anschrift 
gerichtet ist. 
Die Mitteilung von Adressänderungen / Änderungen von E-Mail-Adressen ist eine Bringschuld des 
Mitglieds. 

(4) Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung 
schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Fristgemäß gestellte Anträge sind 
nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen. Die Anträge müssen den Mitgliedern nicht vor der 
Mitgliederversammlung bekannt gegeben werden. Das gilt nicht für Satzungsänderungen oder 
Anträge zur Auflösung des Vereins. Nach Ablauf der Frist gestellte Anträge können nur zur 
Entscheidung in der Mitgliederversammlung zugelassen werden durch Entscheidung der 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten. 

(5)  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter, bei dessen Verhinderung von einem vom Vorstand bestimmten Mitglied geleitet. 
Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die Mitgliederversammlung den Leiter. Der 
Versammlungsleiter übt in der Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. Sofern in dieser 
Satzung nichts anderes bestimmt ist, bestimmt der Versammlungsleiter alleine den Gang der 



Verhandlungen in der Mitgliederversammlung. Seine Entscheidungen sind unanfechtbar. Für die 
Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte 
einen Wahlausschuss, bestehend aus drei Personen.  

(6) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser Satzung nicht eine 
Art der Abstimmung zwingend bestimmt ist. Bei Wahlen kann die Mitgliederversammlung 
geheime Wahl beschließen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen und 
werden nicht gezählt. Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist stets 
beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmrechtsübertragungen sind nicht möglich. 
Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Für 
Satzungsänderungen, die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins ist eine 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

(7) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterschreiben.  
Es muss enthalten: 
 Ort und Zeit der Versammlung; 
 Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers; 
 Zahl der erschienenen Mitglieder; 
 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit; 
 die Tagesordnung; 
 die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis mit der Feststellung, ob zugestimmt oder 

nicht zugestimmt wurde; 
 die Art der Abstimmung; 
 Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut; 
 Beschlüsse in vollem Wortlaut.  

(8) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des BGB kann der Vorstand nach seinem Ermessen 
beschließen und in der Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an der Mitgliederversammlung 
ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im Wege 
der elektronischen Kommunikation ausüben (Online-Mitgliederversammlung).  

(9) Der Vorstand kann für Online-Mitgliederversammlungen geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen für die Durchführung einer solchen Mitgliederversammlung 
beschließen, die insbesondere sicherstellen sollen, dass nur Vereinsmitglieder an der 
Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Rechte wahrnehmen (z.B. mittels Zuteilung eines 
individuellen Logins). 

 
§ 11 Kassenprüfer 
(1) Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewählt. 

Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. Sie haben das Recht, die Vereinskasse und die 
Buchführung jederzeit zu überprüfen. Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung 
haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Das Prüfungsrecht erstreckt sich nur 
auf die buchhalterische Richtigkeit, nicht auf die Zweckmäßigkeit der Vorgänge. Wiederwahl ist 
zulässig. 

 
§ 12 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 
(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter 

Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen 
Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, Anschrift, 
Bankverbindung, Telefonnummern sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Funktion(en) im Verein. 

(2) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder und 
Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die 
Kenntnisnahme erfordern. 



(3) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine 
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu 
verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht gestattet. 

(4) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht auf Auskunft über die zu 
seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf 
Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

 
§ 13 Protokollierung 
(1) Der Verlauf der Mitgliederversammlung sowie Sitzungen des Vorstandes sind zu protokollieren. 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung und die Protokolle der Vorstandssitzungen sind vom 
jeweiligen Versammlungs-/ Sitzungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Die Protokolle 
hat der Vorstand aufzubewahren. 

 
§ 14 Auflösung des Vereins 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in dieser Satzung 

geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts 
anderes beschließt, sind die Mitglieder des Vorstandes gemeinsam vertretungsberechtigte 
Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine 
Rechtsfähigkeit verliert. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, fällt das Vermögen nach Regulierung der 
Verbindlichkeiten an den Schulträger mit der Verpflichtung, es zu gemeinnützigen Zwecken zu 
Gunsten der Astrid-Lindgren-Schule in Horstmar zu verwenden.  

 
§ 15 InkraŌtreten 
Die Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am xx.01.2024 beschlossen. 
 


